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nach § 4 
Niedersächsische Verordnung über Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus SARS-CoV-2 

(Niedersächsische Corona-Verordnung) 
vom 30. Mai 2021 

 
Rasensportverein Braunschweig von 1928 e. V. – Fußballabteilung 

Werkstättenweg 6-8; 38122 Braunschweig 
werkstaettenweg@rsv-bs.de 

 
 

Bitte auch den Stufenplan 2.0 beachten 

 

① Allgemeine Hygieneregeln 

 Grundsätzlich gilt das Einhalten des Mindestabstands (1,5 Meter) in allen Bereichen 
außerhalb des Spielfelds. 

 In Trainings- und Spielpausen ist der Mindestabstand auch auf dem Spielfeld einzuhalten. 
 Körperliche Begrüßungsrituale (z.B. Händedruck/Umarmungen) sind zu unterlassen 
 Beachten der Hust- und Nies-Etikette (Armbeuge oder Einmal-Taschentuch)  
 Empfehlung zum Waschen der Hände mit Wasser und Seife (min. 30 Sekunden) und/oder 

Desinfizieren der Hände. 
 Unterlassen von Spucken und von Naseputzen auf dem Spielfeld. 

② Verdachtsfälle Covid19 

 Eine Teilnahme am Trainings- und Spielbetrieb ist für alle Beteiligten nur möglich bei 
symptomfreiem Gesundheitszustand 

 Personen mit verdächtigen Symptomen müssen die Sportstätte umgehend verlassen bzw. 
diese gar nicht betreten. Solche Symptome sind:  

o Husten, Fieber (ab 38 Grad Celsius), Atemnot, sämtliche Erkältungssymptome 
o Die gleiche Empfehlung gilt, wenn Symptome bei anderen Personen im eigenen 

Haushalt vorliegen. 
 Bei positivem Test auf das Coronavirus gelten die behördlichen Festlegungen zur 

Quarantäne. Die betreffende Person wird mindestens 14 Tage aus dem Trainings- und 
Spielbetrieb genommen. Gleiches gilt bei positiven Testergebnissen im Haushalt der 
betreffenden Person. 

③ Organisatorisches 

 Möglichkeiten zum Waschen der Hände bestehen im Fußballerheim westlich des 
Werkstättenwegs in den Räumen WC Frauen, WC Männer und im Duschraum. Da sich 
der Duschraum in Zone 2 befindet, besteht dort nur für die Sportler die Möglichkeit, sich die 
Hände zu waschen. 

 Die beteiligten Personengruppen an den Sportveranstaltungen werden vorab über das 
vorliegende Hygienekonzept informiert. Außerdem ist es auf der Homepage des RSV 
Braunschweigs (https://www.rsv-braunschweig.de) abrufbar. 
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④ Zonierung 

Das RSV Sportgelände am Werkstättenweg besteht aus dem Fußballerheim und dem eigentlichen 
Sportgelände mit dem Fußballfeld. 
Es ist in vier Zonen aufgeteilt. 
 

Zone 1 „Innenraum/Spielfeld“ 

 

 In Zone 1 (Spielfeld inkl. ehemalige Laufbahn) befinden sich nur die für den Trainings- und 
Spielbetrieb notwendigen Personengruppen: 

o Spieler*innen 
o Trainer*innen 
o Funktionsteams 
o Schiedsrichter*innen 
o Sanitäts- und Ordnungsdienst 
o Medienvertreter*innen 

 Die Zone 1 wird ausschließlich am festgelegten und markierten Punkt betreten und 
verlassen. (siehe Bild: gelber Pfeil) 

 Der Zu- und Abgang vom Sportgelände durch die geöffnete Kraftfahrzeugzufahrt.  
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Zone 3 „Zuschauerbereich“ 

 Die Zone 3 „Zuschauerbereich“ ist der Bereich auf dem RSV-Sportgelände, der zwischen 
Barriere zum Sportplatz und dem Zufahrtsweg Richtung Oker liegt. 

 Alle Personen in Zone 3 betreten die Sportstätte über den Ein- und Ausgang 
Werkstättenweg. (siehe Bild: blauer Pfeil)  

 Die maximale Zuschauerzahl ist auf 500 Personen begrenzt. 
 Um die Einhaltung der maximalen Zuschauerzahl kontrollieren zu können, werden unter 

Umständen am Eingang zum Sportplatz nummerierte Eintrittskarten ausgegeben.  
 Die Eintrittskarten bitte während des Spiels bei sich behalten.  
 Zuschauer, die während der Veranstaltung das RSV-Sportgelände verlassen und 

vorhaben, nicht wiederzukommen, bitten wir, beim Verlassen des Sportplatzes die 
Eintrittskarte dem Ordnungsdienst zurückzugeben. Bei einer kurzzeitigen Abwesenheit  
(z. B. Gang zum WC) bitte die Karte weiterhin bei sich behalten. 
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Zone 2 „Umkleidebereiche“ 

 In Zone 2 (Umkleidebereiche) haben nur folgende Personengruppen Zutritt: 

o Spieler*innen 
o Trainer*innen 
o Funktionsteams 
o Schiedsrichter*innen 

 

 Die Zone 2 ist von Zone 4 (Bereich mit den WCs und Aufenthaltsraum) durch eine Tür 
getrennt. Diese ist nicht verschlossen, da es sich um einen Fluchtweg handelt. 

 Um die Gruppe der Sportler vom Publikumsverkehr zu trennen, werden die 
Teamangehörigen und Schiedsrichter gebeten sich überwiegend in Zone 2 aufzuhalten und 
diese über den seitlichen Eingang (Parkplatzseite) zu betreten und zu verlassen. 

 Der Gang zur Toilette ist natürlich gestattet. Dazu kann auch der kürzeste Weg über den 
Innengang genommen werden. 

 Andere Personengruppen dürfen den Bereich Zone 2 während der Zeit des Spiels und 1,5 
Stunden danach nicht betreten. 

 

Während der Veranstaltung bitte die Räume lüften. Fenster öffnen/kippen! 
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Zone 4 „Fußballerheim (WC, Aufenthaltsraum)“  

 Den Eingangsbereich mit den Zugängen zu den WC-Räumen bitte zehn Minuten vor dem 
Beginn des Spiels freihalten. 

 Für den Aufenthaltsraum und die WC-Räume gilt Maskenpflicht. 
 Während der Herbst- und Winterzeit ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass kein 

Getränkeverkauf innerhalb des Fußballerheims stattfindet 
 Sollte es das Wetter und die personelle Situation zulassen, findet ein Getränkeverkauf am 

Sportplatz statt.  

 

Den Angaben (Pictogramme und zulässige Personenanzahl) an den Türen zu den 
Funktionsräumen ist unbedingt Folge zu leisten. 

  

Beispiele  
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⑤ Kontaktdaten 

Zu dokumentieren sind folgende Kontaktdaten  
 

- Familienname,  

- Vorname,  

- vollständige Anschrift, 

- Telefonnummer 

- Datum und Zeitfenster der Sportveranstaltung 

 Die Daten werden vom RSV Braunschweig von 1928 e. V ausschließlich für die Zwecke 
des Infektionsschutzes aufbewahrt und spätestens einen Monat nach dem eingetragenen 
Veranstaltungsdatum gelöscht bzw. vernichtet. 

 In den Gast – und Schiedsrichterkabinen werden vorgefertigte Kontaktdatenformulare 
ausgelegt. Diese sollten vor dem Anpfiff ausgefüllt und dem zuständigen Betreuer des 
RSV-Teams übergeben werden. 

 Es besteht aber auch die Möglichkeit, vorgefertigte Listen mit den oben geforderten 
Angaben zu übergeben. 

 Das Erstellen einer Kontaktdatenliste vor dem Spiel ist auch für die RSV-Teams Pflicht. Die 
Listen sind einem RSV-Verantwortlichen zu übergeben. Dieser sorgt dafür das die Listen 
vor dem Zugriff durch Dritte geschützt werden. 

 
 
Kontaktdatenerhebung mittels „Luca-App“ 
 
Es besteht außerdem die Möglichkeit, sich über die Luca-App einzuloggen. Die persönlichen 
Daten werden anonymisiert gespeichert und  ggf. an das Gesundheitsamt weitergeleitet. 
QR-Codes zum Scannen und gleichzeitigem Einloggen hängen im Fußballerheim an den 
Kabinentüren im Fußballerheim und am RSV-Platz aus. 
 

 
 


